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RS OGH 1980/11/17 Bkd59/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1980

Norm

DSt 1872 §2 B

DSt 1872 §2 C1

Rechtssatz

In der in einem Zeitungsinserat eines Klienten angekündigten, auf dessen alleinige Kosten durchgeführten

Rechtsberatung von Vertragsinteressenten kann ein Standesvergehen weder in Richtung einer kostenlosen Vertretung

noch - solange keine konkrete Interessenkollision auftritt - einer Doppelvertretung erblickt werden.
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